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lich in Frage gestellt sein. Dies ist nicht angängig. Die Bürgergemeinde
Dietikon hat dnfür zu sorgen, daß ihre hilfsbedürftigen Angehörigen nicht
schlechter gestellt sind als alle ander» Kantonsbllrger, sondern wie diese in jedem
Falle sogleich wissen, an wen sie sich zu halten haben. Dies kann sowohl durch
den Ausbau der vorhandenen Organisation als auch durch deren Beseitigung
und die Errichtung einer einheitlichen Gemeindearmenpflege geschehen. Letzteres
würde nicht nur in organisatorischer Hinsicht das zweckmäßigste, sondern als ein
grundsätzlicher Fortschritt zu begrüßen sein. Das in Vorbereitung befindliche
neue Armengesetz wird die Besorgung des Armenwesens voraussichtlich den
politischen Gemeinden übertragen und damit für konfessionelle Sonderung auf diesem

Gebiete keinen Raum mehr haben. Sollte die Gemeinde aber bei der bisherigen
Doppelspurigkeit der Organisation verbleiben wollen, so hätte deren Ausbau
in der Weise zu geschehen, daß ein besonderes Statut betreffend die Behandlung
der zweifelhaften Fälle von Unterstützungs- und Steuerpslicht' errichtet würde.
Wie sich die Gemeinde dabei eventuell mit den verschiedenen Schwierigkeiten
abfinden wird, ist zunächst ihre eigene interne Angelegenheit. Aufgabe der
Oberbehörde ist es, die bis zur endgültigen Ordnung der Angelegenheit sich ergebenden

Streitfälle provisorisch zu schlichten und das von der Gemeinde allenfalls
aufgestellte Organisations- und Kollisionsstatut auf seine Gesetzmäßigkeit und
sachliche Zulänglichkeit zu prüfen.

3. Bei dem einstweiligen Entscheid über den vorliegenden und ähnliche
Streitfälle kann es sich nicht darum handeln, die Unterstützungspslicht der einen
oder andern der beiden Gemeindearmenpslegen gänzlich zuzuweisen. Vielmehr
bleibt angesichts des Versagens der bestehenden Fllrsorgeorganisation gar nichts
anderes übrig, als auf die Gesamtheit der Bürgerschaft als den eigentlichen
llnterstützungsträger zurückzugreifen. Dies kaun in der Weise geschehen, daß
die Leistung der notwendigen Unterstützung den beiden Armenpflegen zu gleichen
Teilen überbunden wird. Dies entspricht der Verfassung und dem Gesetz und
steht auch mit den tatsächlichen Verhältnissen besser im Einklang, als wenn
irgend ein Moment willkürlich herausgegriffen und gestützt darauf die ganze
Last der einen Gemeindehälfte zugewiesen wird. Hinsichtlich der Führung des
Falles Zu dürften sich die beiden Behörden unschwer darüber einigen können,
wem diese obliegen soll.

Bern. Tas K i n d e r s a n a t o r i u m „lKàon blanotie" in Leubringen
ob Biel zählte am 1. Januar 1916 32 Insassen; im Laufe des Jahres traten
215 Kinder ein und 188 aus! am 31. Dezember des Berichtsjahres waren 5Ä
Kinder im Sanatorium; die durchschnittliche Tagesfrequenz war 51. Die
Ausgaben pro Kind und Pflegetag betrugen Fr. 2. 39, diejenigen für Nahrung pro
Kind und Pflegetag Fr. 1.16. Die überwiegende Zahl der kleinen Gäste sind
in bezug auf Tuberkulose gefährdete Kinder mit zumeist familiärer Disposition,
und die Sanatoriumsbehandlung legt daher das Hauptgewicht auf eine ausgedehnte

und wirksame Prophylaxe gegen diese immer noch verheerende Seuche.
Die Krankheitsstatistik nennt 5 Fälle von Unterernährung; aber, so bemerkt der
Bericht, die Folgen der Teuerung wegen des .Krieges zeigen sich auch bei manchen

der Kinder in Unterernährung, nicht nur in den 5 unter dieser
speziellen Rubrik ausgeführten Fällen, bei denen keine andere Ursache des
geschwächten Zustandes sich fand, und die eigentlich nur gut „ausgefüttert"
zu werden brauchten. „Die Kinder kamen im allgemeinen dieses Jahr
vielfach in recht elendem Znstande an". — Die Statistik der Kurerfolge des
Berichtsjahres verzeichnet; Geheilt 31 Kinder, wesentlich gebessert 87, gebessert 56,
etwas gebessert 5, verschlimmert 4. 8t.
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- S t a d t b e r n i s ch e A r b c i t s - und G e lv e r b e z e u i r al c. Das

Jahr 1916 war, wie der Präsident, Herr Pfarrer Lörtscher, in seinem Jahresberichte

konstatieren kann, ein Jahr durchaus ruhigen und normalen Betriebes
unter der neuen, vorzüglichen Leitung von Frau Wwe. Dr. Lötscher, die es

verstand, durch einen richtigen Verkehr mit Arbeitsuchenden und Arbeitgebenden
dem Institut die Sympathie und das Vertrauen zu erwerben und zu erhalten,
ohne die ein solches Werk nicht bestehen kann. Die Rechnung schließt bei Fr.
27,831.29 Einnahmen und Fr. 29,331. 33 Ausgaben mit einem Defizit von Fr.
1679.35 ab, das einesteils vom Rückgang verschiedener Subventionen, sowie vom
Austritt einiger Mitglieder, und andernteils davon herrührt, daß sogar auch
für die Arbeit ungeübter Frauen hohe Löhne ausbezahlt wurden; hat dieses
Defizit den Vorstand auch nicht gefreut, so hat es ihn anderseits auch nicht
unglücklich gemacht, sagt er sich doch, das Geld sei ja nicht verloren gegangen,
sondern durch deck Krieg in Not geratenen Frauen und ihren Angehörigen zugute
gekommen. Immerhin mahnt das Defizit zur Vorsicht und der Vorstand nahm
denn auch einen an der Hauptversammlung gestellten Antrag zur Prüfung
entgegen, es sei ein Preisaufschlag auf den fertigen Arbeiten vorzunehmen. Mit
besonderer Befriedigung konstatiert der Bericht, daß im letzten Jahre in immer
steigendem Maße die Arbeitsausträge seitens Privater zugenommen haben und
auch für die Bestellungen von Behörden, namentlich von Militärbehörden, ist er
herzlich dankbar. Es erfolgten im ganzen 2967 Arbeitsausgaben.

In der Hauptversammlung vom 17. Mai ersuchten 2 Votantinnen den
Vorstand, die Erweiterung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes an den obersten
Mädchenklassen zu befürworten, und Herr Regierungsrat Burren unterstützte
diese Anregung mit warmen Worten. Herr Gemeinderat Schenk, städtischer Schul-
und Armendirektor, ergriff das Wort, um dem Vorstand den Dank der Behörde
für seine aufopfernde Tätigkeit auszusprechen. 8t/

— Die Gesamtausgaben der O r t s a r m c n p f l e g e Bern
betrugen im Jahre 1916: für die Verwaltung Fr. 73,736.88, für die Armenpflege
der dauernd Unterstützten Fr. 669,377.11, für diejenige der vorübergehend
Unterstützten Fr. 694,977.94 und für die Anstalt Kühlewil Fr. 62,469.27, insgesamt
also Fr. 1,400,871.30.

Dauernd unterstützt wurden 1261 Erwachsene und 1339 Kinder; vorübergehend

1483 einzelne Erwachsene und Familien, 343 Kinder und 238 Lehrlinge
und Lehrtöchter.

Das Jahr 1916 weist 414 neue Unterstützungsfälle, die 1293 Personen
umfassen, auf.

Der Bericht der städtischen Armendirektion erwähnt anerkennend die besonders

seit dem Kriege in erhöhtem Maß zutage tretende Mitwirkung privater
Kreise auf den verschiedenen Gebieten der Volksfürsorge.

Durch die Verschärfung der wirtschaftlichen Lage ist die Zahl der Kinder-
und Familiengefährdungen nicht unerheblich gestiegen; die Zahl der wegen
Kindergefährdungen bei der Amtsvormundschaft eingelangten Anzeigen wuchs

von 79 ini Vorjahr auf 193. Die Pflegekinderaufsicht erstreckt sich aus 777 Kinder;
von 298 abgemeldeten Kindern mußten 19 ihren Pflegeeltern wegen schlechter

Behandlung oder ganz ungenügender Pflege weggenommen werden. 8t.

Graubünden. In der Gemeindeabstimmung von Chur sind am 3. Juni die

Vorlage betr. obligatorische Krankenversicherung mit 1883 Ja gegen 211 Nein
und diejenige betr. Reorganisation der st ä d t i s ch e u E i n w o h n c r -

armenpflege, speziell Schaffung der Stelle eines städtischen

A r m en s e k r e t ä r s (siehe Nummer 9 vom 1. Juni) mit 1814 Ja
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gegen 243 Nein cingenom:nen worden. Die neuen Einrichtungen bedeuten, so

bemerkt der „Freie Rätier", allerdings keine starke Belastung für Stadtkasse
und Steuerzahler, aber die Zustimmung dazu ist doch ein Zeugnis kräftigen
sozialen Sinnes, der sich auch nicht durch die Not der Zeit verbittern und erschüttern

und zur Negation verleiten läßt. 8t.

Deutschland. Die Entlastung des Arm en Wesen s durch die
A r b e i t e r v e r s i ch e r u n g. In der Begründung zum ersten Unfallversicherungsgesetz

1380/81 hat die deutsche Arbeiterversicherung in erster Linie den
Zweck verfolgt, S t a a t und G e m e i n ö e b o r d e m Steigen der Ar-
m e nla st en zu bewahren. Und auch in der Thronrede, mit der am 1ü.

Februar 1881 der Reichstag eröffnet wurde, wird über den eigentlichen sozialen
Zweck der Arbeiterversicherung ausgeführt: „ in Wahrheit handelt es sich bei
den Maßnahmen, welche zur Verbesserung der Lage der besitzlosen Klassen ergriffen

werden können, nur um eine Weiterentwicklung der Idee, welche der staatlichen

Armenpflege zugrunde liegt." In Ergänzung des im 12. Jahrgang des

„Armenpfleger" veröffentlichten Aufsatzes von Tad. von Dymowski, der sich mehr
m anerkennendem Sinne ausspricht, registrieren wir die Aeußerungen von Mar
Schneider (Nürnberg), der im 29. Jahrgang der „Neuen Zeit" mehr in kritischer

Weise die Ergebnisse bespricht.
Die „Weiterentwicklung" der Idee der staatlichen Armenpflege - so führt

er aus — liegt bei der gegenwärtigen Arbeiterversicherung einzig und allein
in der Finanziern u g. Während im Armenwesen des Staates die Kosten
der Unterstützungen gedeckt werden aus den öffentlichen Mitteln des Staates
und der Gemeinden, haben in der Arbeiterversicherung die Versicherten fast
ausschließlich selbst die Kosten zu tragen: einmal durch die direkten Beiträge
der Versicherten, dann durch die Beiträge der Unternehmer, die wie alle
Produktionsunkosten im Preise der Waren wieder verrechnet werden, und schließlich
durch die indirekten Steuern und Zölle an das Reich, das aus diesen Einnahmen
in der Hauptsache den Reichszuschuß zur Jnvaliditäts- und Altersversicherung
zahlt. Die Wirkung dieser Finanzierung ist die Entlastung der öffentlichen
Armenpflege in den Fällen, wo gewerblicher Unfall, Krankheit, Alter oder
Invalidität die Verarniung des Arbeiters zur Folge hätte. Von einer eigentlichen
Sozialpolitik, die zur Hebung der Lage der besitzlosen Klasse, zum Schutze der
wirtschaftlich Schwachen in Notfällen die Mittel aus den Ergebnissen der
Produktion nimmt, kann nicht im entferntesten die Rede fein. Der einzige Vorteil
von größerer Bedeutung für die Proletarier liegt heute darin, daß sie auf die
Unterstützungen aus der Arbeiterversicherung wohlbegündete Rechte haben, während

die Armenunterstützung im Wege der Gnade gegeben wird, und, wo sie als
Recht, wie im Gesetz über den Unterstützungswohnsitz, gegeben werden muß, mit
bestimmten Nachteilen (Verlust des Wahlrechtes und anderer Ehrenrechte usw.)
verbunden ist.

In der Einleitung zu seiner Studie (siehe auch „Armenpfleger", 12. Jahrg.
Seite 82/83) sagt der bayrische Ministerialrat Dr. Zahn selbst: „Ein ausgedehnter

Perfonenkreis, den bei Hilfsbedürftigkeit die Armenpflege früher mitum-
Ichlossen hat, ist ihr durch die auf dem Versicherungszwang beruhende
Arbeiterversicherung entrückt worden Die Zahl der U n t erstü tz u n g sfälle, in
denen sonst die Armenpflege einzutreten hatte, erfuhr dadurch erne namhafte
Verringerung." Freilich: ein allgemeines ziffernmäßiges Bild über den
Grad der Erleichterung, den der Armenhaushalt infolge der Arbeiterversicherung
erfahren hat, läßt sich nicht geben. Mau ist leider nur auf Spezialbeobachtungen
angewiesen, die die einzelnen Armenverwaltungen in dieser Richtung angestellt
haben. Am schärfsten tritt der entlastende Einfluß der Arbeiterverficherung in
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die Erscheinung in den kleinen ärmlichen Gemeinden auf dem Lande. „Hier wird
erfahrungsgemäß die Versicherungsleistung, die den Invaliden und Altersschwachen
gewährt wird, besonders hoch angeschlagen, zumal diese Leistung gegenüber dein
Dauerzustand der Erwerbsunfähigkeit eingreift, der die Ersparnisse verzehren und
daher regelmäßig den Invaliden oder Altersschwachen der Armenpflege
überantworten würde." Bei einer vom Bayrischen Statistischen Landesamt durchgeführten

Erhebung, die zur Vorbereitung der Reform des bayrischen Heimat- und
Armengesetzes dienen soll, haben sich mehrfach Bürgermeister und Armenpfleg-
schaftSräte über die Armenverhältnisse geäußert. „Dabei kamen - unaufgefordert

— die Berichterstatter in 61 dürftigen Gemeinden von Niederbayern, Ober-
Pfalz, Ober- und llnterfranken darauf zu sprechen, wie sehr das Bestehen der
Kranken-, sowie der Jnvaliditäts- und Altersversicherung die Sorge für vorübergehend

Erkrankte, gebrechliche und altersschwache Personen der Armenpflege
abnimmt, wie ihre Armenlasten sich noch wesentlich verringern würden, wenn der
und jener Armenpflegling seinerzeit in einem Versicherungspflichtigen Verhältnis

gestanden hätte. Neben der Betonung der Kranken-, Invaliden- und
Altersversicherung finden sich auch Andeutungen, ans denen ans eine befreiende Wirkung

der Nnfallgesetzgebung gegenüber den Lasten der Armenpflege geschlossen

werden kann."
Aber es handelt sich dabei um „wohltätige Wirkungen" vor allem für die

Armenkasse! Den Kranken und Invaliden mag es wohl auch etwas besser ergehen,
als früher in der ländlichen Armenpflege. Das aber haben sie nicht Wohltaten
zu verdanken, sondern den Beiträgen zur Versicherung, die sie und andere
ihresgleichen früher bezahlt haben. Sie haben Rechte erworben, aber in vielen
Fällen sind diese so unzureichend, daß daneben noch die Armenpflege eingreifen
muß. Wenn trotz der unstreitig viel höhern Entlastung, als man sie statistisch
nachweisen kann, die Armenbudgets namentlich in den Großstädten, aber auch in
mittlern und kleinen Städten andauernd, oft erheblich steigen, so liegt das an
einer ganzen Anzahl Umständen (Verteuerung der Lebenslage usw.).

Jedenfalls zeigen diese Ausführungen, daß der Einfluß der Arbeiterversicherung

auf das Armenwesen weder von der einen noch der andern beteiligten
Seite, weder von den Armenbehörden noch von den Bezugsberechtigten,
überschätzt wird. tO

Verlag: Art. Institut Grell Füßli, Zürich.
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